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Ärztliches Gutachten für die Erteilung einer 
Lenkberechtigung – Vermerk der Klassen 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte/r Herr/Frau Dr.   ! 
 
Sie sind gemäß § 34 Führerscheingesetz zum/zur sachverständigen Arzt/Ärztin zur Begutachtung 
der gesundheitlichen Eignung von Bewerbern um eine Lenkberechtigung bestellt. 
 
Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass gemäß § 8 Abs. 1 
Führerscheingesetz das ärztliche Gutachten auszusprechen hat, für welche Klassen von 
Lenkberechtigungen der Antragsteller gesundheitlich geeignet ist. 
 
Da diese gesetzliche Vorgabe im Formular für die ärztlichen Untersuchungen nach § 8 Führer-
scheingesetz noch nicht berücksichtigt ist (im derzeitigen Formular sind lediglich Gruppen 
angeführt), sind bis zu einer entsprechenden Adaptierung des Formulars die Klassen, für die der 
Antragsteller die gesundheitliche Eignung besitzt, zusätzlich (z.B. handschriftlich) zu vermerken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für den Landeshauptmann 
Im Auftrag: 
 
Friedrich Pötscher 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an das Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und 
Verkehr / Abteilung Verkehr, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. Sie erreichen uns mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln über die Nahverkehrsdrehscheibe (Regional- und städtische Busse, Straßenbahn, Bahnen). Fahrplanauskunft: 
http://www.ooevg.at Im Landesdienstleistungszentrum (LDZ) gibt es ca. 1000 überdachte Fahrrad-Abstellplätze.  
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Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Straßenbau und Verkehr 
Abteilung Verkehr 
4021 Linz  •  Bahnhofplatz 1 

Herrn/Frau 
Dr.  


